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 Veröffentlicht am 11.03.2021

Norm

WEG 2002 §32 Abs6

1. WEG 2002 § 32 heute

2. WEG 2002 § 32 gültig ab 01.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 222/2021

3. WEG 2002 § 32 gültig von 01.07.2002 bis 30.06.2022

Rechtssatz

Die Festlegung korrespondierender Abstimmungseinheiten durch gerichtliche Entscheidung nach § 32 Abs 6 WEG ist

auch dann zulässig, wenn eine Vereinbarung über abweichende Abrechnungseinheiten getro7en wurde, zugleich aber

erwiesen ist, dass damit nicht auch von der Einrichtung korrespondierender Abstimmungseinheiten Abstand

genommen werden sollte.Die Festlegung korrespondierender Abstimmungseinheiten durch gerichtliche Entscheidung

nach Paragraph 32, Absatz 6, WEG ist auch dann zulässig, wenn eine Vereinbarung über abweichende

Abrechnungseinheiten getro7en wurde, zugleich aber erwiesen ist, dass damit nicht auch von der Einrichtung

korrespondierender Abstimmungseinheiten Abstand genommen werden sollte.
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